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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.2021

Norm

ABGB §1455

ABGB §1477

1. ABGB § 1455 heute

2. ABGB § 1455 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 1477 heute

2. ABGB § 1477 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Grundverkehrsrechtliche Veräußerungsverbote und Zustimmungserfordernisse können zwar zur Unwirksamkeit des

Veräußerungsgeschäfts (des Titels) und damit zum Ausschluss der eigentlichen Ersitzung führen, die uneigentliche

Ersitzung bleibt aber möglich.
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